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 Buchbrunn, den 06.10.2017 
  OGTS- Offener Ganztag in den Grundschulen  Mainstockheim und Kaltensondheim     
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,   wie Sie ja bereits wissen, ist die OGTS ein freiwilliges schulisches Angebot, das direkt an den stundenplanmäßigen Unterricht anschließt.  
 Ist ihr Kind jedoch an diesem schulischen Angebot des offenen Ganztages für mindestens 2 bis 4 Tage montags bis donnerstags von Ihnen angemeldet worden, so besteht in jedem Falle immer eine grundsätzliche Teilnahmepflicht (vgl. Art. 6 Abs. 5 S. 6 und Art 56 Abs. 4 S. 2 BayEUG) am gesamten Ganztagesangebot bis zum Ende um 15:45 Uhr.  
 Wenn Ihr Kind an einzelnen Tagen nicht teilnehmen kann oder das Ganztagesangebot vor dem regulären Ende verlassen möchte, bedarf es einer Beurlaubung durch die Schulleitung. (vgl. § 20 Abs. 3 S. 1) Eine Befreiung von der Teilnahmepflicht kann nur in begründeten Einzel- und Ausnahmefällen nach erfolgter schriftlicher und rechtzeitiger Antragsstellung gestattet werden.   
 Ein regelmäßiges vorzeitiges Verlassen des offenen Ganztagesangebotes, z. B. zur Wahrnehmung außerschulischer Bildungsangebote (Sport, Musik, Jugendarbeit), kann frühestens ab 15:30 Uhr in Betracht kommen, um die staatliche Förderung nicht zu verlieren. In jedem Fall muss jedoch durch die Schulleitung eine Einzelfallentscheidung auf Grundlage des gestellten Antrages erfolgen.  
 Nach Rücksprache mit der Regierung von Unterfranken vom 02.10.2017 ist es grundsätzlich nicht möglich, Kindern ein regelmäßiges Verlassen der OGTS vor 15:30 zu genehmigen, ohne dabei die staatliche Förderung zu verlieren (Eltern und Erziehungsberechtigte müssten in diesem Falle die anfallenden Betreuungskosten der OGS im vollen Umfang selbst tragen). Bereits genehmigte Anträge, die ein Verlassen des Ganztagesangebotes vor 15:30 Uhr genehmigen, verlieren damit leider ihre Gültigkeit. Eine eventuelle Befreiung an Freitagen vor 15:00 Uhr erfolgt durch die Leitung der OGS.     
 (Wir verweisen an dieser Stelle auf das Schreiben des Kultusministeriums vom 27.10.2016 „Beurlaubung von der Teilnahme an offenen Ganztagesangeboten“)          Fundstelle: https://www.realschulebayern.de/fileadmin/brn/schulleitung/kms/archiv_2016-17/161027.pdf 
 Bitte suchen Sie im Einzelfall das persönliche Gespräch mit uns. Wir werden bestimmt eine gemeinsame Lösung finden.     Mit freundlichen Grüßen  
      Ihr Elternbeirat und Schulleitung der Grund- und Mittelschule Buchbrunn 


